
E N T G E L T O R D N U N G

für die Benutzung der Hollager Mühle, Jugendfreizeitstätte

Aufgrund des § 9 der Benutzungsordnung für die Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle hat der Rat der 
Gemeinde Wallenhorst in seiner Sitzung am  21.07.2015 beschlossen:

Für die Benutzung der Jugendfreizeitstätte Hollager Mühle sind ab dem 01. Januar 2016 folgende Entgelte zu 
entrichten:

I. Zeltplatz (incl. Wasser, Strom, Küchennutzung und Reinigung Sanitäranlagen)

1. Kinder- und Jugendgruppen
pro Übernachtung pro Person 4,50 €
einschließlich Gruppenleiterin bzw. Gruppenleiter

2. Erwachsenengruppen
pro Übernachtung pro Person 7,00 €

3. Tagesaufenthalte ohne Übernachtung
a) Tagesaufenthalte pro Person 2,00 €
b) Wallenhorster Kindergärten und Schulen pro Person 1,00 €

4.  Endreinigung
pauschal 50,00 €

II.    Sommerhäuser (incl. Wasser, Strom, Küchennutzung und Reinigung Sanitäranlagen)

1. Kinder- und Jugendgruppen
pro Übernachtung pro Person 5,50 €
einschließlich Gruppenleiterin bzw. Gruppenleiter

2. Erwachsenengruppen
pro Übernachtung pro Person 8,00 €

III. Mühlenturm (keine Selbstversorgung)

1. Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen
a) pro Übernachtung pro Person 7,50 €

b) Mindestbetrag 150,00 €

2. Erwachsenengruppen 

a) pro Übernachtung pro Person 15,00 €

b) Mindestbetrag 225,00 €

3. Endreinigung und Desinfektion (Sanitäranlagen)
pauschal 70,00 €



IV. Blockhaus

1. Aufenthaltsraum Erdgeschoss 

a) Gruppen, die gleichzeitig den Zeltplatz oder den
    Mühlenturm nutzen, pro Tag incl. Endreinigung 30,00 €

b) Vorstandsitzungen, Tagungen etc. pro Tag incl. Endreinigung 75,00 €

c) Feierlichkeiten bis 30 Personen incl. Endreinigung 150,00 €
grundsätzlich nur zwischen Herbst- und Osterferien möglich

2. Raum Obergeschoss

a) Kinder- und Jugendgruppen pro Übernachtung pro Person 7,50 €

b) Erwachsenengruppen pro Übernachtung pro Person 15,00 €

3. Übernachtung im Einzelzimmer

a) Personen als Teil einer Gruppe, die gleichzeitig den
    Zeltplatz oder den Mühlenturm nutzt, pro Übernachtung
    pro Person 20,00 €

b) Einzelpersonen pro Übernachtung pro Person 25,00 €

V. Pavillon
   

1. Gruppen, die gleichzeitig den Zeltplatz oder
    den Mühlenturm nutzen, pro Tag incl. Endreinigung 40,00 €

2. Vorstandsitzungen, Tagungen etc. pro Tag incl. Endreinigung 75,00 €

3. Feierlichkeiten (50 – 60 Personen) incl. Endreinigung 180,00 €
    grundsätzlich nur zwischen Herbst- und Osterferien möglich

VI. Leihgebühr für Bettwäsche

je ausgegebener Garnitur einmalig 4,00 €



VII. Entgeltberechnung bei Absagen

Bei Absagen von bestätigten Buchungen werden folgende Ausfallentschädigungen 
berechnet, sofern der Zeitraum nicht wieder belegt werden kann:

1. für  Mühlenturm, Blockhaus und Pavillon:

bis sechs Monate vorher kein Entgelt

zwei bis sechs Monate vorher 50 % des Entgeltes

ab zwei Monate vorher 100 % des Entgeltes

2. für den Zeltplatz:

bis zum 31.10. des Vorjahres kein Entgelt

bis zum 31.12. des Vorjahres 50 % des Entgeltes

ab 01.01. des Jahres 100 % des Entgeltes

VIII. Für die Benutzung der Einrichtung für Sonderveranstaltungen wird ein angemessenes 
Entgelt nach Art und Umfang der Benutzung durch die bzw. den Beauftragten der 
Gemeinde Wallenhorst festgesetzt.

IX. In den Entgelten sind die Kosten für Heizung, Strom und Wasser  enthalten.

X. Der Bürgermeister der Gemeinde Wallenhorst kann von den Festsetzungen 
dieser Entgeltordnung  im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

Wallenhorst, den 23.07.2015

Gemeinde Wallenhorst

Otto Steinkamp (Siegel)

Bürgermeister


